
 
 
 

 
 

          Nachtragshaushaltssatzung 
 

          der Stadt Singen (Hohentwiel) 

  

           für das Haushaltsjahr 2023 
  

  

          Auf Grund der §§ 79 und 82 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg  
          hat der Gemeinderat am 03.05.2023 die folgende Nachtragshaushaltssatzung  
          für das Haushaltsjahr 2023 beschlossen: 
  

  

     § 1 

          Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt 

  
          Die Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen des 
          Ergebnishaushaltes und des Finanzhaushaltes werden nicht geändert. 
  
  
  

     § 2 

     Kreditermächtigung 

 
 
          Der festgesetzte Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite für Investitionen und 
          Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird nicht geändert. 
  
  
  

   § 3 

   Verpflichtungsermächtigungen 

  

 
2023                        
EUR 

 

          Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigung zum Eingehen  

          von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen    
          für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten  7.060.500 
          (Verpflichtungsermächtigungen), wird von bisher   

  

          auf 14.730.500 

  

          festgesetzt.  

  



 

 

  

  

  

               § 4 

                 Kassenkredite 

 

 

     Der festgesetzte Höchstbetrag der Kassenkredite wird nicht verändert. 

 
  

  

  

§ 5  

Steuersätze  

  
     Die Steuersätze (Hebesätze) werden nicht geändert.  
  

  

  

§ 6  

Weitere Bestimmungen  

  
     Der Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023 wird in der Fassung der Anlage neu  
     festgesetzt. 
  
 
  
     Singen (Hohentwiel), den 03.05.2023 
 
 
 
     gez. Bernd Häusler 
     Oberbürgermeister  
  



 
 
 
Hinweis nach § 4 Absatz 4 der Gemeindeordnung: 
 
Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der 
Gemeindeordnung oder aufgrund der Gemeindeordnung zu Stande gekommen sind, gelten 
ein Jahr nach der Bekanntmachung als von Anfang an gültig zu Stande gekommen. Dies gilt 
nicht, wenn 
 
1. die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung oder die 
Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind, 
 
2. der Oberbürgermeister dem Beschluss nach § 43 der Gemeindeordnung wegen 
Gesetzwidrigkeit widersprochen hat oder wenn vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die 
Rechtsaufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet hat oder die Verletzung der Verfahrens- 
oder Formvorschriften gegenüber der Stadt unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die 
Verletzung begründen soll, schriftlich oder elektronisch geltend gemacht worden ist. 
 
Ist eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht worden, so kann auch nach Ablauf der 
in Satz 1 genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen. 
 
 
 
 
 
Bekanntmachung der Haushaltssatzung 
 
 
Die vorstehende Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 wird hiermit 
öffentlich bekannt gemacht. 
 
Die vom Gemeinderat beschlossene Nachtragshaushaltssatzung mit ihren Anlagen  
wurde gemäß § 81 Abs. 2 GemO der Rechtsaufsichtsbehörde am 09.05.2023 vorgelegt. 
Die genehmigungspflichtigen Bestandteile der Haushaltssatzung wurden vom 
Regierungspräsidium Freiburg am 10.05.2023 genehmigt. 
 
Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom 16.05.2023 bis zum 25.05.2023 zu den 
üblichen Dienststunden im Rathaus, Zimmer 311, öffentlich aus. 
 
 
 
Singen, den 03. Mai 2023 
 
 
 
 
 
gez. Bernd Häusler 
Oberbürgermeister 
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